
Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums zur Änderung 

der Corona-Verordnung Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 

 

Vom 4. November 2021 

 

Auf Grund von § 21 Absatz 5 Nummer 3 der Corona-Verordnung (CoronaVO) vom 

15. September 2021 (GBl. S. 794), die zuletzt durch Verordnung vom 20. Oktober 

2021 (GBl. S. 929) geändert worden ist, wird verordnet: 

 

Artikel 1 

 

Die Corona-Verordnung Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen vom 20. August 

2021 (GBl. S. 723), die zuletzt durch Verordnung vom 15. Oktober 2021 (GBl. S. 

862) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

§ 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 

Testung 

(1) Für nicht-immunisierte Personen im Sinne von § 5 CoronaVO ist der Zutritt zu An-

geboten nach den Maßgaben von § 15 Absatz 1 CoronaVO in Verbindung mit § 1 

CoronaVO gestattet. Für Lehrkräfte, Dozenten und jegliche sonstige Unterrichtenden 

oder Tätigen ist in allen Stufen ein Antigen-Schnelltest ausreichend. Die Pflicht zur 

Vorlage eines Testnachweises nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 und 2 CoronaVO gilt 

nicht bei nur kurzzeitigen Aufenthalten im Innenbereich, soweit dies für die Wahrneh-

mung des Personensorgerechts erforderlich ist. Der Nachweis kann erbracht werden 

durch 

1. die Teilnahme an der vom Betreiber anzubietenden Testung; dies gilt auch, so-

fern an der Schule die Testung nicht vor oder unmittelbar nach dem Betreten des 

Schulgeländes oder Unterrichtsraums, sondern zu einem späteren Zeitpunkt am 

selben Tag durchgeführt wird, oder 

2. den Nachweis einer Testung, der geführt werden kann durch 

a) einen Testnachweis im Sinne des § 5 Absatz 4 CoronaVO oder 



b)  die Eigenbescheinigung der Erziehungsberechtigten entsprechend § 3 Ab-

satz 2 Nummer 2 Buchstabe b der Corona-Verordnung Schule (CoronaVO 

Schule);  

(2) Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht 

eingeschult sind, sowie Schülerinnen und Schüler gelten nach § 5 Absatz 3 

CoronaVO hinsichtlich der Pflicht zur Vorlage eines negativen Testnachweises als 

getestete Personen, wobei die Glaubhaftmachung des Schülerstatus in der Regel 

durch ein entsprechendes Ausweisdokument oder einen sonstigen schriftlichen 

Nachweis der Schule zu erfolgen hat. Für Personen, die noch nicht das 18. Lebens-

jahr vollendet haben oder die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen 

können oder für die keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission besteht, 

gelten die Regelungen des § 5 Absatz 1 Satz 3 CoronaVO. Bei mehrtägigen Angebo-

ten von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen gelten hinsichtlich der Pflicht zur 

Vorlage eines Nachweises die Regelungen der Corona-Verordnung Angebote Kin-

der- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit.  

(3) Für die an den Einrichtungen nach § 1 tätigen Personen ist eine Eigenbescheini-

gung im Sinne von § 3 Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Absatz 3 CoronaVO 

Schule ausgeschlossen. Testungen der Personen nach Absatz 1 Satz 2 sind, sofern 

kein Testnachweis einer anderen zugelassenen Stelle gemäß § 5 Absatz 4 

CoronaVO vorgelegt wird, in der Einrichtung durchzuführen und von einer weiteren 

volljährigen Person zu überwachen, die deren ordnungsgemäße Durchführung sowie 

das Testergebnis bestätigt. 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.  

 

Stuttgart, den 4. November 2021 

 

 

 

Schopper        Lucha 

 


